
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNG5RATEs DES KANTONS S0L0THURN
VOM

17. Juli 1959 Nr. 3491

Gemäss RRB Nr. 5032 vom 23. Oktober 1956 wurde dem

Zonenpian 11SUd“ 1. Etappe dem Baulinienpian sowie den speziel—

len Bauvorschriften der Einwohnergemeinde Grenchen die Ge—
nehmigung erteilt.

Mit Schreiben vom 17. Juni 1959 ersuchte die Ein—

wohnergemeinde Grenchen um Genehmigung einer kleinen Abände—

ung dieses Zonenpianes, indem ein zur Flugplatzstrasse parallel
verlaufender Streifen von 50 m Breite der Parzelle GB Nr. 1541

von der Industrie zone abgetrennt und zur Wohnzone W 3 ge

schlagen werden soll. Als Begründung wird einerseits angeführt,

dass diese Aenderung auf Gesuch des Landeigentümers hin er

folgte und anderseits mit dieser Verschiebung der Zonengrenze

längs der Flu,gplatzstrasse in diesem Bereiche beidseitig der

Strasse Wohnbauten an diese anstossen,
Diese teilweise Abänderung der Industriezone in Wohn—

zone W 3 im Bereiche der Parzelle GB Grenchen Nr. 1541 wurde

gemäss Publikation vom 5, März bis 4, April 1959 ~5ffentlich auf

gelegt. Das Auflageverfahren ist unter Wahrung der gesetzlichen

Vorschriften durchgeführt worden, Vom Einsprache— und Rekurs—

recht wurde kein Gebrauch gemacht, sodass gemäss § 15 des kan—

tonalen Baugesetzes die Abänderung des Zonenpianes der Ge

nehmigung der Gemein~eversammlung nicht bedurfte. Formell sind

daher keine Einwendungen zu erheben, Materiell soll noch darauf

hingewiesen werden, dass bei Zustimmung und Auflage von Zonen—

planänderungen durch die Gemeinde die Interessen der Gessmtpla—

nung den Wünschen einzelner Grundeigentümer unbedingt voran

gestellt werden müssen,
Es wird

beschlossen:

1, Der Abänderung des Zonenpianes Grenchen “SUd“ 1,

Etappe umfassend eine Tiefe von 50 in der Parzelle GB Grenohen
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Nr. 1541 lMngs der Flugplatzstrasse wird die Genehmigung er

teilt;.

2, Die gemäss RRB Nr. 5032 vom 23. Oktober 1956 ge

nehmigten speziellen Bauvorschriften gelten auch flir den ab—

geänderten Teil der Parzelle GB Grenchen Nr. 1541,

3. Die Bauverwaltung der Stadt Grenohen wird ersucht,
die Zonenänderung auf sämtlichen bestehenden Zonenplänen

“Süd“ 1. Etappe nachzutragen und der kantonalen Planungs

stelle zur Eintragung des regierungsrätlichen Genehmigungs

vermerkes zuzustellen.

Genehmigungsgebühr Fr. 10.--
Publikationskosten “ 14.--

Fr. 24.—— (Staatskanzlei Nr. 638)
(Konto—Korrent)

Der Stellvertreter
des Staatsschreib~rs:

Bau-Departement (2Y, mit Akten
Kant. Tiefbauamt (2)
Kant. Hochbauamt (2)
Kreisbauamt 1 (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
.Ammannamt der Stadt Grenchen (2)
Bauverw~tltung der Stadt Grenchen (4)
Kant, Finanzverwaltung
Kant. Planua~sste11e (2)
Amtsblatt (Publikation von Ziff, 1 des Dispositiva)
Amtschreiberei I~ebern, Filiale Grenchen
Kant. I,andwirtschafts«Derartement, Abt, für Bodenrecht


